
4. Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung 

zur Wasserabgabesatzung des Marktes Lauterhofen 

für das Gebiet der Orte Traunfeld, Dippersricht und Aglasterhof 
 

 

 

Aufgrund Art 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes (Bayern) erlässt der Markt Lauterhofen folgende 
 
 

4. Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung  
für das Gebiet der Orte Traunfeld, Dippersricht und Aglasterhof 

 
 

§ 1 

 
Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung des Marktes Lauterhofen für das 
Gebiet der Orte Traunfeld, Dippersricht und Aglasterhof vom 15.11.2012, geändert durch 1. 
Änderungssatzung vom 24.08.2015 und 2. Änderungssatzung vom 17.11.2016, zuletzt geändert 
durch die 3. Änderungssatzung vom 28.12.2022 wird wie folgt geändert: 
 
 
§ 9 a Abs. 2 der Beitrags- und Gebührensatzung erhält folgende, neue Fassung: 

 
 

(2) 1Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit Dauerdurchfluss 
(Q3) 

 

bis   4     m³/h      36,00  €/Jahr netto (38,52 € /Jahr brutto) 

bis 10     m³/h      90,00  €/Jahr netto (96,30 € /Jahr brutto) 

 

bis 16     m³/h    144,00  €/Jahr netto (154,08 € /Jahr brutto) 

 

bis 25     m³/h    225,00  €/Jahr netto (240,75 € /Jahr brutto) 

 

bis 63     m³/h    567,00  €/Jahr netto (606,69 € /Jahr brutto) 

 

über 63     m³/h   1.134,00  €/Jahr netto (1.213,38 € /Jahr brutto). 

 

 
2Bei der Verwendung von Wasserzählern mit Nenndurchfluss (Qn) beträgt die Grundgebühr  

 

bis    2,5 m³/h      36,00  €/Jahr netto (38,52 € /Jahr brutto) 

 

bis   6     m³/h      90,00  €/Jahr (96,30 € /Jahr brutto) 

bis 10    m³/h     144,00  €/Jahr netto (154,08 € /Jahr brutto) 

bis 15    m³/h    225,00  €/Jahr netto (240,75 € /Jahr brutto 

bis 40    m³/h    567,00  €/Jahr netto (606,69 € /Jahr brutto) 

über 40    m³/h 1.134,00  €/Jahr netto (1.213,38 € /Jahr brutto). 

 

 

§ 10 Abs. 1 der Beitrags- und Gebührensatzung (Verbrauchsgebühr) erhält folgende, neue Fassung: 
 

„(1)        Die Verbrauchsgebühr wird nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze nach der 
Menge des aus der Wasserversorgungseinrichtung entnommenen Wassers 
berechnet. Die Gebühr beträgt 1,91 € pro Kubikmeter (ohne Mehrwertsteuer) bzw. 
2,04 € (mit Mehrwertsteuer) entnommenen Wassers.“ 

 
(3) Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher Wasserzähler verwendet, so 

beträgt die Gebühr 3,82 € (ohne Mehrwertsteuer) bzw. 4.09 € (mit Mehrwertsteuer) pro 
Kubikmeter entnommenen Wassers. 

 
 
 



§ 14 der Beitrags- und Gebührensatzung erhält folgende, neue Fassung: 
 

Zu den Beiträgen, Kostenerstattungen und Gebühren wird die Mehrwertsteuer in der jeweils 
gesetzlichen Höhe, derzeit 7%, erhoben. 

 
 

§ 2 
 

(1) Diese Änderungssatzung tritt zum 01.01.2026 in Kraft.  
 

 
 
Lauterhofen, den 22.12.2025 

                                                  
          Ludwig Lang 

Erster Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


